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Versetzungen zum 01.08.2017: Fristen und mehr 
Am 15.12.2016 endet die Antragsfrist für das landesweite Versetzungs-

verfahren zum 01.08.2017. 

Die Online-Beantragung läuft über www.oliver.nrw.de. Dort muss das 

entsprechende Formular ausgefüllt werden (u.a. bis zu 5 Wunschorte 

und Begründung) und muss dann innerhalb von sieben Tagen auf dem 

Dienstweg eingereicht werden. 

Nachdem die Freigabe durch die abgebende Schulleitung und Bezirksre-

gierung erfolgt ist, erhalten Mitte Februar dann alle Schulleitungen ano-

nymisierte Listen mit potentiellen Versetungskandidatinnen und 

Versetungskandidaten. In zuerst fünf bezirksbezogenen und dann einer 

landesweiten Versetzungskonferenz werden dann Anfang März die end-

gültigen Entscheidungen getroffen.  

Bitte beachten Sie, dass das Versetzungsverfahren nicht möglich ist bei: 

- Fehlender Dauerbeschäftigung 

- Beurlaubung vom Dienst (z.B. Elternzeit) 

- Funktionsstellen A15 und EG15 sowie höher sowie 

- Grundsätzlich nicht innerhalb der Probezeit 

Bei Fragen stehen Ihnen gerne die Rechtsexperten am vLw-

Beratungstelefon am Montag- und Donnerstagabend zur Verfügung.  

dbb Dokumentenordner für Jung und Alt 
Wer im Vorfeld wichtige Unterlagen und Informationen gesammelt und 

geordnet hat, kann denen, die in einem Notfall die Betroffenen unter-

stützen, das mühsame Zusammensuchen ersparen.  

Der dbb Dokumentenordner kann beim dbb Verlag zum Preis von 7,90 € 

in Berlin bestellt werden (Telefax 030/ 726 1917-49 oder kon-

takt@dbbverlag.de) 

Jubiläumsgeld für Tarifbeschäftigte 
Nach 25 bzw. 40 Jahren erhalten tarifbeschäftigte Kolleginnen und 

Kollegen eine Gratifikation in Höhe von 350 € bzw. 500 €. Zusätzlich 

erhalten Sie einen Tag Sonderurlaub. 

Weil auch hier – wie bei anderen Ansprüchen -  eine Ausschlussfrist von 

sechs Monaten gilt, sollten Tarifbeschäftigte, deren Jubiläum bevorsteht, 

mit einem formlosen Schreiben an die Bezirksregierung, die anerken-

nungsfähigen Beschäftigungszeiten für das Jubiläum prüfen lassen. 

Hilmar von Zedlitz    Christiane Lechtermann 

Stellvertr. Landesvorsitzender   Ausschussvorsitz Dienst u. Tarifrecht 


